
Coronavirus-Hotlines
• Corona-Hotline des Landkreises 

Heilbronn: Tel. 07131/994-5012
Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr und 
13.30 - 16.00 Uhr sowie am Wo-
chenende von 12.00 - 15.00 Uhr

• Corona-Hotline 
des Landesgesundheitssamtes: 
Tel. 0711/904-39555 
für Bürgerinnen und Bürger
Mo. - Fr. von 9.00 bis 18.00 Uhr

Sei mit dabei…  

Sommerferienprogramm 2021 

Bad Rappenau 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmeldungen sind noch bis 18.07.2021 möglich.  
Mehr Infos unter www.ferienprogramm-badrappenau.de 

Corona-Schutzimpfung im 
Kurhaus Bad Rappenau
Jetzt Termin vereinbaren
Ein mobiles Impf-Team des Landkreises 
kommt am Sonntag, 25.7.2021 nach 
Bad Rappenau. Es wird mit dem Impf-
stoff  Johnson & Johnson geimpft, bei 
dem nur eine Impfung für den vollen 
Impfschutz benötigt wird. Mehr Infos 
auf Seite 3 in diesem Mitteilungsblatt.

Einladung zur Sitzung des 
Technischen Ausschusses
Die nächste Sitzung des Technischen 
Ausschusses Bad Rappenau fi ndet am 
Montag, 19.7.2021 um 17.00 Uhr im 
Sitzungssaal des Rathauses statt. Zuhö-
rer sind eingeladen, müssen aber eine 
FFP2-Maske tragen. 
Mehr Infos unter „Amtliche Bekanntma-
chungen Bad Rappenau“.

Rathaus Bad Rappenau und 
BürgerBüro öff nen wieder 
zu den üblichen Zeiten
Ab Montag, 19.7.2021 gelten für das 
Rathaus und das BürgerBüro Bad Rap-
penau wieder die normalen Öff nungs-
zeiten. Das BürgerBüro hat dann wie 
folgt geöff net: Mo. - Mi. 8.00 - 16.00 Uhr; 
Do. 8.00 - 18.00 Uhr; Fr. 8.00 - 12.00 Uhr; 
Sa. 9.00 - 12.00 Uhr.

15. Juli 2021
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MITTEILUNGSBLATT der Großen Kreisstadt 
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Mitteilungen der Gemeinde

Siegelsbach
Bürgermeisteramt Siegelsbach

Gemeinde Siegelsbach
- Landkreis Heilbronn -

Bei der Gemeinde Siegelsbach (ca. 1.700 Einwohner)
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle der

Hauptamtsleitung m/w/d

neu zu besetzen.

Das vielseitige und anspruchsvolle Aufgabengebiet umfasst ins-
besondere folgende Bereiche:
 - Leitung des Hauptamts einschl. Ordnungsamt, Personalamt, 

Standesamt und Bürgerbüro
 - Gewährleistung arbeitsrechtlicher Grundsatzfragen
 - Organisation des Dienstbetriebs und Vorbereitung von 

Grundsatzangelegenheiten
 - allgemeine Rechtsangelegenheiten (Satzungs - und Ver-

tragsrecht)
 - Organisation und Durchführung von Wahlen
 - Soziales, Kultur, Schul- und Kindergartenwesen

Gesucht wird eine qualifi zierte und zielstrebige Persönlichkeit, 
die bereit ist, ein hohes Maß an Verantwortung zu übernehmen 
und eigene Ideen und Vorstellungen mit einbringt.

Wir erwarten für diese verantwortungsvolle Position:
 - eine abgeschlossene Ausbildung für den gehobenen Ver-

waltungsdienst zum/zur Dipl.-Verwaltungswirt/in (FH) bzw. 
Bachelor of Arts Public Management oder Weiterbildung 
zum Verwaltungsfachwirt/in

 - selbstständiges, effi  zientes Arbeiten
 - hohe Belastbarkeit, Flexibilität und Engagement, auch über 

die übliche Dienstzeit hinaus
 - Bürgerfreundlichkeit
 - Führungskompetenz und Teamfähigkeit
 - Organisationstalent und Verhandlungsgeschick

Wir bieten neben der Entwicklungsmöglichkeit bis Besoldungs-
gruppe A11 oder der vergleichbaren Einstufung nach TVöD 
einen modernen Arbeitsplatz in einer familienfreundlichen Ge-
meinde mit fl exiblen Arbeitszeiten und guten Weiterbildungs-
möglichkeiten.

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterla-
gen, die Sie bitte bis spätestens 23.7.2021 an die Gemeinde 
Siegelsbach, Wagenbacher Str. 4a, 74936 Siegelsbach, richten 
oder per E-Mail an haucap@siegelsbach.de.

Für Auskünfte steht Ihnen Bürgermeister Tobias Haucap, Tel. 
07264/9150-22, gerne zur Verfügung.

Bitte senden Sie uns keine Originale zu, da keine Rücksendung 
erfolgt. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die Un-
terlagen vernichtet.

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)

Ausschreibung Jahresprogramm 2022
Das ELR
Mit dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum hat das Land 
Baden-Württemberg ein umfassendes Förderangebot für die struk-
turelle Entwicklung ländlich geprägter Dörfer und Gemeinden 
geschaff en. Gefördert werden Projekte, die lebendige Ortskerne 
erhalten, zeitgemäßes Wohnen und Arbeiten ermöglichen, eine 
wohnortnahe Versorgung mit Waren und Dienstleistungen sichern 
sowie zukunftsfähige Arbeitsplätze schaff en. Ziel des Programms ist, 
Impulse zur innerörtlichen Entwicklung und Aktivierung der Ortsker-
ne zu setzen. Projektträger und Zuwendungsempfangende können 
neben den Kommunen beispielsweise auch Vereine, Unternehmen 
und Privatpersonen sein.
Wo liegen die Förderschwerpunkte?
Im Förderschwerpunkt Grundversorgung steht die Sicherung der 
örtlichen Grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen des 
täglichen bis wöchentlichen Bedarfs im Vordergrund. Gefördert wer-
den unter anderem Dorfgasthäuser, Dorfl äden, Metzgereien, Bäcke-
reien und Handwerksbetriebe. Zur Grundversorgung können auch 
Arztpraxen, Apotheken und andere Dienstleistungen im Gesund-
heitsbereich gehören. Investitionen von Kleinstunternehmen der 
Grundversorgung und für Einrichtungen für lokale Basisdienstleis-
tungen können mit einem erhöhten Fördersatz von bis zu 30 % (ggf. 
35 % bei zusätzlichem CO2-Speicherzuschlag) gefördert werden.
Im Förderschwerpunkt Wohnen/Innenentwicklung werden die 
Erhaltung und Stärkung der Ortskerne insbesondere durch Umnut-
zung vorhandener Bausubstanz, Maßnahmen zur Erreichung zeitge-
mäßer Wohnverhältnisse (umfassende Modernisierungen), innerört-
liche Nachverdichtung (ortsbildprägende Neubauten in Baulücken), 
Verbesserung des Wohnumfeldes, Entfl echtung unverträglicher 
Gemengelagen sowie die Neuordnung mit Baureifmachung von 
Grundstücken gefördert. Bei eigengenutzten wohnraumbezogenen 
Projekten liegt der Regelfördersatz bei 30 %. Der Höchstbetrag pro 
Wohneinheit beträgt grundsätzlich 20.000 € (Modernisierung /Neu-
bau), bei Umnutzungen bis zu 50.000 €.
Im Förderschwerpunkt Arbeiten werden vorrangig Projekte unter-
stützt, die zur Entfl echtung störender Gemengelagen im Ortskern 
beitragen. Darüber hinaus sind Projekte von kleinen und mittleren 
Unternehmen, die zum Erhalt der dezentralen Wirtschaftsstruktur 
sowie zur Sicherung und Schaff ung von zukunftsfähigen Arbeitsplät-
zen beitragen, förderfähig.
CO2-Speicherzuschlag
Wer bei Projekten überwiegend ressourcenschonende, CO2-binden-
de Baustoff e wie z.B. Holz im Tragwerk einsetzt, kann grundsätzlich 
einen Förderzuschlag von 5 %-Punkten auf den Regelfördersatz und 
eine erhöhte Maximalförderung bekommen, sofern dies nach beihil-
ferechtlichen Bestimmungen möglich ist.
Antragsverfahren
Anträge auf Aufnahme in das Förderprogramm können ausschließ-
lich von den Städten/Gemeinden gestellt werden.
Diese Aufnahmeanträge enthalten auch die privaten Projekte. Die 
Aufnahmeanträge werden über das Landratsamt dem Regierungs-
präsidium vorgelegt. Das Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz entscheidet im Frühjahr 2022 über die Aufnahme 
in das ELR.
Daher ist es notwendig, dass die Unterlagen zu den privaten Projek-
ten bis spätestens 6.8.2021 bei der Gemeinde vorliegen.
Sollten Sie ein Projekt planen, für das eine Förderung in Frage kom-
men könnte, so wenden Sie sich an Herr Densborn, Tel. 07264/915023 
oder per E-Mail: densborn@siegelsbach.de, um die erforderlichen 
Unterlagen abzustimmen.
Es können nur Projekte zur Förderung vorgeschlagen werden, die 
zeitnah im Anschluss an die Förderentscheidung im Frühjahr 2022 
umgesetzt und davor nicht begonnen wurden.
Siegelsbach, 1.7.2021

Im Stau SOFORT eine
Rettungsgasse bilden!
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Haushaltssatzung der Gemeinde Siegelsbach für das 
Haushaltsjahr 2021

Gemäß § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der 
Gemeinderat am 23.2.2021 die folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 3.757.484

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendun-
gen von 4.001.414

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 
(Saldo aus 1.1 und 1.2) von -243.930

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 
von 250.000

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwen-
dungen von 0

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis
(Saldo aus 1.4 und 1.5) von 250.000

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis
(Summe aus 1.3 und 1.6) von 6.070

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit von 3.698.316

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit von 3.824.699

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Er-
gebnishaushalts  (Saldo aus 2.1 und 2.2) von -126.383

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit von 1.146.000

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit von 2.519.800

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-
schuss/-bedarf aus  Investitionstätigkeit 
(Saldo aus 2.4 und 2.5) von -1.373.800

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-
schuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -1.500.183

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von 0

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von 0

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-
schuss/-bedarf aus  Finanzierungstätigkeit 
(Saldo aus 2.8 und 2.9) von 0

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-
mittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts 
(Saldo aus 2.7 und 2.10) von -1.500.183

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditauf-
nahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen 
zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haus-
haltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 200.000 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt
auf  1.500.000 €

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer

A) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
B) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.
 der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
 der Steuermessbeträge.
Die Bekanntmachung erfolgt aufgrund des § 81 der Gemeindeord-
nung unter dem Hinweis, dass der Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2021 in der Zeit

von Montag, 19. Juli 2021 bis Dienstag, 27. Juli 2021
- je einschließlich -

im Bürgerzentrum, Ratssaal, während der üblichen Dienststun-
den zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt ist. Die Bestätigung 
der Gesetzmäßigkeit wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde mit 
Bescheid vom 12. April 2021 erteilt.

Nachrichtlich
Die Gesetzmäßigkeit des vom Gemeinderat am 23.2.2021 beschlos-
senen Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
der Gemeinde Siegelsbach für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde eben-
falls bestätigt. Die vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 
1.520.000 € und der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite 
von 50.000 € wurden genehmigt.
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Erlass dieser 
Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntma-
chung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt diese Satzung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind. Abweichend hiervon kann die Verletzung der Ver-
fahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf dieser Jahresfrist 
von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister 
den Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit 
widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechts-
aufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein 
anderer die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften inner-
halb der Jahresfrist geltend gemacht hat.

Siegelsbach, 12.7.2021
gez. Haucap, Bürgermeister

Anmeldungen Villa Kunterbunt 2021/2022

Es ist wieder so weit, die neuen Anmeldeformulare für die Villa Kun-
terbunt für das kommende Schuljahr 2021/2022 sind wieder verfüg-
bar. Die Anmeldung ist für jedes Schuljahr erneut auszufüllen.
Das Formular zum Ausdrucken finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.siegelsbach.de/Gemeindeleben/Grundschule und Kin-
derbetreuung, zum Abholen in der Villa Kunterbunt oder zu den re-
gulären Öffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung.
Die Rückmeldefrist ist der 20.8.2021.

Jugendbeteiligung in Siegelsbach für die Gestaltung 
der Außenanlage der neuen Sporthalle

Die Gemeinde Siegelsbach plant nach der Fertigstellung der neuen 
Halle in einem weiteren Schritt die Neugestaltung der Außenanlagen 
auf dem Sportgelände. Für dieses Projekt ist uns die Meinung der Ju-
gendlichen besonders wichtig.
Am Dienstag, 27. Juli 2021 findet ab 18.00 Uhr im Großen Bürger-
saal im Bürgerzentrum ein Workshop für Jugendliche statt. Alle Ju-
gendlichen zwischen dem 10. und 18. Lebensjahr sind ganz herzlich 
eingeladen. Die Teilnahme ist freiwillig. Für eine Teilnahme bitten wir 
um Anmeldung bei Frau Mutlu unter mutlu@siegelsbach.de oder 
Tel. 07264/9150-33 bis Donnerstag, 22.7.2021. Aufgrund der Corona-
Pandemie ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Die Auswahl erfolgt nach 
Datum des Eingangs.
Hinweis
Die Nutzerbeteiligung für die weiteren Nutzer der Sportanlagen (Ver-
eine, GR, Lehrer der Astrid-Lindgren-Schule und Erzieher des evan-
gelischen und katholischen Kindergartens, Betreuerinnen der Villa 
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Kunterbunt, etc.) findet nach der Sommerpause voraussichtlich am 
14. September 2021 im Großen Bürgersaal im Bürgerzentrum statt. 
Eine separate Einladung und Veröffentlichung folgt.
Die Gemeindeverwaltung

Information zur Baustelle an der Sporthalle

Der Unterbau Sportboden ist bis auf den Oberbelag errichtet. Die 
Prallwandverkleidung im Hallenbereich wird montiert. Im Treppen-
haus wurde die Absturzsicherung (Holzbrüstung) installiert. Die 
Tockenbauarbeiten Decke und Malerarbeiten werden aktuell durch-
geführt. Die Fliesenarbeiten sind weit fortgeschritten. Ab Dienstag, 
13.7. finden die Abbruch- und Rückbauarbeiten im Bestand (Umklei-
den, WC, Foyer Fußballclub) statt.

Prallwandverkleidung Hallenbereich

Treppenbrüstung Treppenhaus
Fotos: Neuhäuser Architekten

Siegelsbacher Vereine 
und Einrichtungen

Astrid-Lindgren-Schule Siegelsbach

Besuch der Schulanfänger
Am vergangenen Mittwoch, 7. Juli 2021 waren die Schulanfänger der 
Astrid-Lindgren-Schule zum Schnuppertag eingeladen, um sich mit 
dem Schulhaus vertraut zu machen. 
Fast alle nahmen dieses Angebot wahr.

Was gab es nicht alles zu entdecken. Zum Beispiel die Fußabdrücke 
einer Giraffe auf dem Boden im Schulhausflur. Ja, bei uns lernt ihr 
nicht nur Rechnen, Schreiben und Lesen, sondern auch die Giraffen-
sprache.
Jedes Zimmer wurde genau unter die Lupe genommen. 
Das Klassenzimmer der diesjährigen Erst- und Zweitklässler war für 
die Schulanfänger besonders spannend, denn im September werden 
sie diejenigen sein, die dort gemeinsam mit den zukünftigen Zweit-
klässlern lernen und spielen.
Unsere Schulanfänger sind bereits gut auf die Pandemie vorbereitet. 
Maske im Schulhaus? Kein Problem für sie. Auch die Händehygiene 
nahmen sie ganz selbstverständlich in Angriff.
Nach dem Rundgang durchs Schulgebäude beschäftigten sie sich in 
der Aula mit Fragen rund um die Einschulung. Die Ergebnisse sehen 
Sie auf dem Foto. Ganz klar - unsere Schulanfänger freuen sich schon 
sehr auf den Schulstart. 
Sorgen im Hinblick darauf? Eher Neugier und Spannung. „Wer wird 
mein Klassenlehrer oder meine Klassenlehrerin? Sind die Lehrer auch 
nett?“
Und ich? Ich habe mir zu Beginn Sorgen gemacht, wie unsere Schul-
anfänger ankommen werden, wo sie doch pandemiebedingt nicht 
regelmäßig zu uns in die Schule durften, um das Schulhaus und die 
zukünftigen Klassenkameraden kennenzulernen. 
Und jetzt? Nachdem die Kinder ohne zu Zögern das Schulhaus in 
„Besitz“ genommen haben, bestehen keine Zweifel - die kommen im 
September gut an.
Das Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule freut sich schon sehr dar-
auf, die Schulanfänger im September kennenzulernen.
Allen Familien wünsche ich bis dahin eine gute Zeit und einen schö-
nen Sommer.
A. Fischer

Foto: ALS Siegelsbach

Ab in die Ferien
Der letzte Schultag vor den Sommerferien ist am Mittwoch, 
28.7.2021
Wir werden mit den Kindern den Abschlussgottesdienst bereits am 
Dienstag, 27.7.2021 auf dem Schulhof feiern.
Bitte beachten Sie, dass Unterrichtsende am  Mittwoch bereits um 
11.10 Uhr ist. Die Betreuung in der „Villa Kunterbunt“ wird bis 16.00 
Uhr angeboten. Dort wird am Freitag, 16.7.2021 der Abschied vor 
den Sommerferien gefeiert.
Der erste Schultag im neuen Schuljahr beginnt am Montag, 13.9.2021 
um 7.45 Uhr und endet um 11.10 Uhr. Auch die Betreuung ist dann 
wieder ganz regulär bis 16.00 Uhr für Ihre Kinder da.
Falls Sie das Betreuungsangebot im nächsten Schuljahr wieder nut-
zen möchten, denken Sie bitte daran, Ihren Antrag schon frühzeitig 
vor Schulbeginn bei der Gemeinde einzureichen. 
Das notwendige Formular erhalten Sie im Bürgerbüro Siegelsbach.
Das Kollegium der Grundschule wünscht allen Kindern und Eltern 
schöne Ferien, eine erholsame Zeit mit viel Sonnenschein und schö-
nen Urlaubserlebnissen. 
Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Eltern für die vielfältige Un-
terstützung im vergangenen Schuljahr. Wir wissen die gute Zusam-
menarbeit und Ihren Einsatz sehr zu schätzen.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen nach den Ferien.
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FGV Siegelsbach

Jahreshauptversammlung 2019/2020 am 28.6.2021
Tagesordnungspunkte
1.  Eröffnung und Begrüßung durch die 1. Vors. Ilse Bohn
2.  Tätigkeitsberichte der Funktionäre
3.  Entlastung der Vorstandschaft
4.  Neuwahlen
5.  Anträge
6.  Sonstiges
7.  Verabschiedung der 1. Vors. Ilse Bohn
Die 1. Vors. Ilse Bohn eröffnete und begrüßte alle Anwesenden im 
Bürgerzentrum zur Jahreshauptversammlung 2019/2020.
Mitgliederzahlen:
31.12.2019 - 41 Frauen/45 Kinder
31.12.2020 - 39 Frauen/25 Kinder
Termine im Vereinsjahr 2019
13. April 2019 Frühjahrswanderung zur Siegelsbacher Mühle, 17 
Frauen nahmen an der Wanderung teil.
Dann kam außer dem Montagssport lange nichts und schwups stand 
die Sommerpause vor der Türe. 
In die Sommerpause geht es traditionell immer mit dem Sommer-
picknick.
Dies fand am 15. Juli im Garten der ETG statt.
Das Sommerpicknick ist inzwischen ein fester Bestandteil in unse-
rem Programm geworden, wobei wir alle immer viel Spaß an diesen 
gemütlichen Abenden haben, bei einem leckeren Vesper, Getränken 
und Snacks und entspannten Gesprächen.
An dieser Stelle daher ein Dankeschön an Renate Kasprzik, dass wir 
die Räumlichkeiten der ETG immer wieder für dieses Event nutzen 
dürfen.
Am 30. Juli Teilnahme des FGV am Kinderferienprogramm. Unser An-
gebot: eine Wanderung durch den Wald, mit Getränken und Kuchen 
sowie einer Schatzsuche.
Und es ist immer wieder schön zu sehen, dass man Kindern nach wie 
vor auch mit solch relativ einfachen Unternehmungen begeistern 
kann. Hier ein Dankeschön an alle Helferinnen und Kuchenbäckerin-
nen.
Nach der Sommerpause starteten wir dann am 9. September unser 
Training in neuer Umgebung, nämlich dem BÜZ, da die alte Sport-
halle saniert wird.
Hieraus ergab sich dann auch gleich der nächste Termin: Am Sams-
tag, 28. September hieß es bye bye alte Sporthalle. Mit einer großen 
Abrissparty verabschiedeten sich die Vereine und die Bürger von Sie-
gelsbach von der alten Sporthalle. 
Veranstalter der Party war der Sportverein und einige Damen unse-
res Vereins sowie Personen aus anderen Vereinen unterstützen der 
Sportverein bei dieser tollen Party. 
In der Sporthalle wurden hierzu viele, viele Bilder von div. Veranstal-
tungen und Vereinsfeiern aufgehängt. 
Die Bilderausstellung und die Party waren ein voller Erfolg.
Die Bundesgartenschau in Heilbronn veranstaltete am 13. Sept. ein 
Dankeschönfest im Rahmen bzw. für das Ehrenamt. Einige Damen 
des FGV haben diese Veranstaltung besucht.
Da wir uns im Vorfeld nicht so richtig auf ein Ausflugsziel bzw. einen 
Termin einigen konnten und der Ausflug somit auf der Strecke ge-
blieben ist, hatten wir eine tolle Alternative gefunden.
Am 15. Nov. 2019 hieß es für den FGV: Kino, Kino und wieder in den 
Räumlichkeiten der ETG.
Zuerst gab es ein leckeres Essen, dann hieß es: Spot an für den Film 
Monsier Claude 2. Es gab viel zu lachen und wir waren alle der Mei-
nung, dass dies ganz bestimmt nicht der letzte Kinoabend für den 
FGV war.
Den Abschluss bildete wie immer die Weihnachtsfeier, welche am 16. 
Dez. 2019 im Gasthaus zur Eisenbahn stattfand.
Termine Jahr 2020
Am 13. Januar starteten wir sportlich ins neue Jahr. Nach dem Trai-
ning wurde auf das neue Jahr angestoßen und in gemütlicher Runde 
ein bisschen geplaudert.
Dann ab März kam gaaanz lange nichts, das einzig bestimmende 
Thema welches allgegenwärtig war hieß: Corona und gefühlt ging 
einfach gar nichts mehr. 
Alle Veranstaltungen, Events etc. ausgefallen, kein Sport war mehr 
möglich, keine Treffen einfach nur „nichts“. 
Erst Anfang September konnte es wieder losgehen, es war zwar Ei-
niges anders, mit Maske an den Platz, mind. 2 Meter Abstand, Hände 
desinfizieren, lüften, lüften und nochmals lüften, aber endlich wieder 
Sport am Montag.

Dann im November hieß es wieder: nichts geht mehr, alles wieder 
geschlossen. Doch unsere Ilse hat uns wöchentlich mit tollen Videos 
versorgt und uns damit beweglich und bei Laune gehalten.
Für dieses Engagement und die Mühle ein ganz herzliches Danke-
schön.
Und somit gab es auch keine Weihnachtsfeier im Jahr 2020.
Dann im Mai 2021 ging es endlich wieder los. Bei gutem Wetter konn-
te man sich wenigstens im Freien wieder zum Walken treffen.
Es folgten der Bericht der Kassiererin Marina Lauber der Vereinsjahre 
2019 und 2020.
Die Kassenprüferinnen Heike Gramling und Petra Kremsler bestätig-
ten die ordnungsgemäß geführten Kassenberichte.
Weiter ging es mit den Berichten der Übungsleiterinnen Monique 
Philipps (Kinderturnen).
Zusätzlich zum Kinderturnen werden von Frau Philipps Zumbakurse 
angeboten, die sich großer Beliebtheit erfreuen (Durchschnittlich 25 
-30 Kinder nehmen daran teil).
Dann werden über den FGV Siegelsbach noch Rücken-Fit-Kurse an-
geboten, welche von Gaby Würz geleitet werden. Hier liegt die Teil-
nehmerzahl bei 12 bis 17 Personen (2 Gruppen).
Es folgte die Abschiedsrede der 1. Vors. Ilse Bohn, welche sich der 
Wahl zur 1. Vors. nicht mehr stellte. Sie trat 1985 in den Verein ein. 
Dann im Jahr 1990 wurde sie das erste Mal zur 1. Vors. des FGV Sie-
gelsbach gewählt, diesen Posten behielt sie dann ganze 10 Jahre.
Dann im Jahre 2008 wurde eine neue Übungsleiterin gesucht und 
sie absolvierte den Übungsleiterkurs und in dieser Funktion ist sie bis 
heute für den Verein tätig.
Im Jahr 2012 übernahm Ilse Bohn erneut das Amt der 1. Vors., somit 
war sie insgesamt 19 Jahre 1. Vors. des FGV-Siegelsbach e.V. Sie be-
dankte sich an dieser Stelle für die Unterstützung in ihrem Amt und 
das Engagement für den Verein bei der gesamten Vorstandschaft 
und bei den Mitgliedern des Vereins.
Neuwahlen
Zur Wahl der 1. Vors. stellte sich Renate Kasprziik und wurde einstim-
mig gewählt.
2. Vors. Manja Eberle-Rebentisch, ebenfalls einstimmig
Schriftführerin: Anita Mann-Zeh und Kassiererin: Marina Lauber wur-
den ebenfalls einstimmig gewählt.
Ausschussmitglieder: Doris Stiefel, Annette Gramling, Gerda Philipps
Kassenprüfer: Monique Philipps und Sabine Krugmann
Anträge zur Tagesordnung sind nicht eingegangen.
Unter Punkt Verschiedenes wurden Termine für das Vereinsjahr 2021 
festgelegt.
Teilnahme Kinderferienprogramm 3.8.2021
Am 26. Juli kleine Wanderung nach Hüffenhardt zur Pizzeria.
Weiterhin wurde entschieden, auf das sommerliche Walken zu ver-
zichten, dafür weiterhin Training montags im BÜZ.
Es folgte die Verabschiedung der 1. Vors. Ilse Bohn durch die neu 
gewählte 1. Vors. Renate Kasprzik und der 2. Vors. Manja Eberle-Re-
bentisch. Es gab Blumen, Gutscheine und ein Fotoalbum mit Bildern 
des Vereins der vergangenen Jahre und natürlich viele Worte des ver-
dienten Dankes und Lobes.

Links: Renate Kasprzik, neue 1. Vors. FGV-Siegelsbach, Mitte: Ilse Bohn 
ehem. 1. Vors. FGV Siegelsbach, rechts: Manja, Ebele-Rebentisch, 2. Vors. 
FGV Siegelsbach
Foto: Anita Mann-Zeh
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LandFrauenverein Siegelsbach

Sommerwanderung mit anschließendem „Hockdown“ statt 
„Lockdown“
Endlich! Nach monatelangem Warten 
können wir uns wieder sehen und die 
Landfrauen-Gemeinschaft genießen. 
Daher treffen wir uns am Mittwoch, 21.7 
um 18.15 Uhr (Abmarsch 18.30 Uhr) zur 
traditionellen Sommerwanderung. Aus-
gangspunkt und Ziel unserer Wande-
rung ist Michels Bistro in Siegelsbach. 
Nach der etwa einstündigen Tour wer-
den wir gegen 19.30 Uhr im Bistro ein-
kehren und einen schönen Abend im 
Sinne der 3Gs verbringen: gewandert, gelacht und im Anschluss 
genießen!
Für alle Nicht-Wanderer besteht also wie immer die Möglichkeit da-
zuzustoßen.
Bitte meldet euch bis Montag (19.7.) via E-Mail (landfrauen.sie-
gelsbach@web.de) oder per Nachricht an das Landfrauenhandy 
(01590/7064867) an. Wichtig: Bitte gebt bei eurer Anmeldung an, ob 
ihr mitwandert oder direkt ins Bistro kommt.
Wir freuen uns auf einen geselligen Abend.
Foto: wetter.de

Walkingruppe im Sommer
Die LandFrauen Siegelsbach bieten ab Dienstag, 20. Juli 2021 über 
die Sommerferien eine Walkinggruppe an.
Wir treffen uns jeden Dienstag um 19.00 Uhr vor dem BüZ, laufen 
von hier eine Runde bis 20.00 Uhr. Die Gruppe startet bei entspre-
chendem Wetter ab zwei Teilnehmern und ist unverbindlich und kos-
tenlos.
Aufgrund der immer noch vorherrschenden Pandemie müs-
sen wir aber eine Teilnehmerliste führen. Deshalb bitten wir bei 
grundsätzlichem Interesse um Meldung an das LandFrauenhandy 
(01590/7064867) oder per Mail (landfrauen.siegelsbach@web.de), 
auch wenn man nur selten teilnehmen kann.

MGV „Eintracht 1906“ Siegelsbach e.V.

Sommerabschluss in Michels Bistro
Der MGV Siegelsbach lädt alle bisherigen Sängerinnen und Sänger 
am Freitag, 23.7.2021 zu einem Sommerabschluss in Michels Bistro 
ein.
Der Chorbetrieb ruht zwar bereits seit über einem Jahr, aber die Vor-
standschaft ist guter Dinge, ab September wieder Proben mit dem 
neuen Dirigenten Tino Lauber anbieten zu können.
Bis dahin möchte der Verein den Sängerinnen und Sängern am 23.7. 
die Gelegenheit geben, sich in gemütlicher Runde zu treffen, sich 
auszutauschen und sich gemeinsam auf den Neustart im September 
zu freuen.
Aufgrund der noch nicht planbaren Inzidenzenlage bitten wir um 
Anmeldung für den Sommerabschluss bis spätestens 20.7. an: info@
mgv-siegelsbach.de oder per WhatsApp an ein Vorstandsmitglied.

Musikverein Siegelsbach

Generalversammlung 2021
Am Samstag, 31.7.2021 findet um 19.00 Uhr im Gasthaus zur Eisen-
bahn in Siegelsbach unsere alljährliche Generalversammlung statt.
Dazu laden wir alle Mitglieder herzlich ein. 
Die Tagesordnungspunkte werden folgende sein: 
  1. Begrüßung 
  2. Totenehrung 
  3. Geschäftsberichte 
  4. Aussprache zu den Geschäftsberichten 
  5. Anträge an die Mitgliederversammlung 
  6. Grußworte
  7. Entlastung der Vorstandschaft 
  8. Neuwahlen gemäß neuer Satzung
  9. Ehrungen 
10. Vorschau auf die Vereinstermine
11. Verschiedenes (Wünsche und Anregungen) 
Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 24.7.2021 bei Denise Berner 
(telefonisch/mvsiegelsbach@gmail.com) einzureichen. Die aktuellen 
Corona-Regelungen sind zu beachten.
Wir wünschen der Versammlung einen harmonischen Verlauf. 

Sportclub 1921 Siegelsbach e.V.

Spielberichte zu den Testspielen
SG Stebbach/Richen - SC Siegelsbach 1 3:5
Im zweiten Testspiel der Vorbereitung ging es vergangenen Mitt-
woch gegen die A-Klasse Mannschaft SG Stebbach/Richen. Nach ei-
nem schnellen Beginn stand es nach nicht einmal zehn Spielminuten 
2:1 für die Gastgeber. Das 1:1 erzielte Kai Perich in der  4. Spielminute. 
Sören Gräßlin konnte kurz vor der Halbzeitpause den Spielstand auf 
2:2 ausgleichen. 
Kurz nach der Pause ging unsere Elf mit einem Eigentor 2:3 in Füh-
rung ehe Stebbach/Richen in der 52. Spielminute ausgleichen konn-
te. Nur zwei Minuten später folgte ein Doppelschlag von Sören Gräß-
lin zum 3:5 Endstand.
Türk Gücü Sinsheim - SC Siegelsbach 3:7
Am vergangenen Sonntag stand das dritte Testspiel gegen die A-
Klasse Mannschaft Türk Gücü Sinsheim an. 
Bei perfektem Fußballwetter ging unsere Elf durch Sören Gräßlin in 
der zweiten Spielminute 1:0 in Führung ehe die Sinsheimer nur zwei 
Minuten später den Spielstand ausgleichen konnten. In der 10. und 
29. Spielminute traf unser Neuzugang Dogukan Enc zur zwischen-
zeitlichen 1:2- bzw. 1:3-Führung. 
Nach der Halbzeit konnte Türk Gücü in der 58. Spielminute auf 2:3 
verkürzen ehe Goalgetter Murat Seker den alten Abstand in der 68. 
Spielminute wiederherstellte. Dieser hielt nur zwei Minuten, da Sins-
heim wieder auf ein Tor herankam. Die Schlussviertelstunde gehörte 
unserer Elf. Mit einem Doppelschlag von Murat Seker in der 81. und 
88. Spielminute sowie mit einem verwandelten Foulelfmeter durch 
Neuzugang Ilyas Sahin in der 87. Spielminute, konnte unsere Mann-
schaft ein 3:7-Testspielsieg einfahren. Weiter so, Männer!
Vorschau
Am Donnerstag, 15. Juli findet um 20.00 Uhr der Fototermin für das 
alljährliche Mannschaftsbild im Fußball Regional statt. Am Samstag, 
17. Juli reist unsere erste Mannschaft zum Testspiel in den Kettend-
wald nach Kirchardt. 
Am Sonntag, 18. Juli folgt das erste Testspiel der zweiten Mannschaft 
in Untereisesheim.
17. Juli, 19.00 Uhr, SG Kirchardt - SC Siegelsbach 1
18. Juli, 14.00 Uhr, TSV Untereisesheim - SC Siegelsbach 2

Sprechzeiten
Bürgerbüro
Gemeinde Siegelsbach

Gemeinde Siegelsbach Tel. (07264) 9150-0
Wagenbacher Str. 4a Fax (07264) 9150-40
74936 Siegelsbach gemeinde@siegelsbach.de
 www.siegelsbach.de

Öffnungszeiten
Montag 8.30 - 12.30 Uhr
Dienstag 8.30 - 12.30 Uhr
Mittwoch 7.00 - 12.30 Uhr
Donnerstag 8.30 - 12.30 Uhr
 und 15.00 - 18.00 Uhr
Freitag 8.30 - 12.30 Uhr


